	Firma:
	Betriebsanweisung
Bagger und Lader
	Stand: TT.MM.JJJJ

	
	Anwendungsbereich
	

	Betrieb:
Arbeitsbereich, Arbeitsplatz: Schrotthandel
Tätigkeit: Umgang mit Baggern und Ladern

	
	Gefahren für Mensch und Umwelt
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	unkontrollierte Bewegung des Baggers oder Laders durch unsachgemäße Handhabung
Umsturz des Baggers oder Laders
An- bzw. Überfahren, Einquetschen bei Fahr-/Schwenkbewegungen des Baggers oder Laders
Getroffen werden von herabfallenden oder wegfliegenden Schrotteilen
Abstürzen beim Auf- und Abstieg vom Bagger oder Lader
Abstürzen bei Wartungs- oder Reparaturarbeiten auf dem Bagger oder Lader
Explosion z. B. durch Sprengkörper im Schrott
Brand durch brennbare Stoffe im Schrott
elektrische Gefährdung, z. B. durch Freileitungen im Außenbereich
Lärmgefährdung, z. B. beim Einfüllen und Verladen von Schrott oder durch Maschinen

	
	Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
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	am Einsatzort vorgehaltene Betriebsanleitung beachten, z. B. zur Verwendung von Anbaugeräten
Geräte vor der Arbeitsaufnahme auf augenfällige Mängel hin prüfen
für Bagger je nach Arbeitseinsatz die Abstützungen zur Stabilisierung benutzen
Geräte nicht durch zu schwere Schrotteile überlasten
Bagger im Hebezeug-Betrieb nur mit erforderlichen Sicherheitseinrichtungen einsetzen
Personen aus Schwenk- und Fahrbereichen der Geräte fernhalten
Lasten grundsätzlich nicht über Personen hinweg bewegen
Geräte nur mit abgesenkter Arbeitseinrichtung verfahren
keine Personenmitnahme mit den Geräten zulassen – Ausnahme: auf vorgesehenen Plätzen
keine explosionsverdächtigen Gegenstände mit der Arbeitseinrichtung aufnehmen
nur bei abgesichertem Fahrbereich oder mit Einweiserin bzw. Einweiser rückwärtsfahren
Sicherheitsabstand zu spannungsführenden Leitungen einhalten – mindestens 5 m bei unbekannter Spannung
Persönliche Schutzausrüstung benutzen, z. B. Warnweste, Sicherheitsschuhe, Gehörschutz
Kabinentür des Geräts geschlossen halten zur Vermeidung von z. B. Lärm- oder Staubeinwirkung
nur die dafür vorgesehenen Aufstiege und Haltegriffe benutzen, nicht herabspringen
bei Betriebsende: Lastaufnahmemittel absenken, Bremsen feststellen, gegen unbefugtes Benutzen sichern

	
	Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall
	

	
	bei Mängeln, die die Sicherheit gefährden, die Geräte stillsetzen und sichern
beim Auffinden explosionsverdächtiger Gegenstände:
Arbeit sofort einstellen
Fundstelle absperren und markieren 
Führungskraft (Name) informieren (Telefonnummer)

	
	Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe
	Notruf: 112

	[image: Rettungszeichen "Erste Hilfe" (E003) gemäß ASR A1.3]
	Erste Hilfe leisten:
Erste-Hilfe-Einrichtungen: (Was ist wo?)
Ersthelferinnen und Ersthelfer: (Namen, Telefonnummern)
(Notrufnummern)
ggf. besondere betriebliche Erste-Hilfe-Maßnahmen: (Was?)
Erste-Hilfe-Leistungen dokumentieren

	
	Instandhaltung, Entsorgung
	

	
	Instandhaltungsarbeiten nur im dafür vorgesehenen Umfang und von hierzu beauftragten, fachkundigen Personen durchführen lassen


Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen.
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